Auftragsbedingungen

(Stand: 1.10.1983)

A. Lieferung und Verpackung

Die Lieferung erfolgt frei Verwendungsstelle. Jeder Sendung ist ein Lieferschein beizufügen. Nach erfolgter Lieferung ist die Rechnung in 2-facher Ausfertigung mit einem Lieferschein, der von einem verantwortlichen Bediensteten des TKH unterschrieben sein muß, der Verwaltung zuzuleiten. Bei Postversand o. ä. muß der Auftraggeber und Warenempfänger aus der Rechnung ersichtlich sein.

Bei Reparaturaufträgen ist der Rechnungsbetrag in Material- und Arbeitszeitkosten aufzugliedern. Vom Nutzer unterschriebene Arbeitsstundennachweise sind beizufügen.

Berechnung von Verpackungsmaterial kann nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung erfolgen. Bei frachtfreier Rücksendung von berechnetem Verpackungsmaterial erfolgt Gutschrift in Höhe von 80%.  Jede Transportgefahr trägt der Lieferant.

B. Zahlungsbedingungen

Die Preise sind Festpreise, soweit sie sich nicht durch allgemein eintretende Preisveränderungen zu ermäßigen haben. Zahlung erfolgt nach Auftragsausführung und Rechnungseingang innerhalb 14 Tagen mit 2% Skonto, nach 30 Tagen ohne Abzug.

C. Allgemeine Bedingungen

1.
Allgemeine Geschäfts-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Auftragnehmer (AN), auch wenn in Auftragsbestätigungen darauf Bezug genommen wird, haben keine Gültigkeit, soweit sie von den Auftragsbedingungen der Klinikverwaltung abweichen.

Die Lieferung oder Leistung muß den Sicherheits-, Arbeitsschutz-, Norm- und sonstigen einschlägigen Vorschriften und Auflagen entsprechen.

Alle für Abnahme, Betrieb, Wartung und Reparatur erforderlichen Unterlagen (Prüfungsprotokolle, Werkszeugnisse, Zeichnungen, Pläne, Bedienungsanweisungen u. ä.) hat der AN erforderlichenfalls in vervielfältigungsfähiger Form kostenlos mitzuliefern.

Mündliche Vereinbarungen werden erst durch eine schriftliche Bestätigung verbindlich.

2.
Mit Ablauf der vereinbarten Lieferzeit kommt, der AN ohne weitere Mahnung in Verzug, es sei denn, daß die Lieferfrist vorher rechtzeitig verlängert wurde oder daß höhere Gewalt vorliegt, die der AN jedoch sofort anzuzeigen hat. Der Lieferant haftet für allen aus der Verzögerung entstandenen Schaden. Außerdem ist der Auftraggeber (AG) nach Ablauf einer von ihm zu stellenden angemessenen Nachfrist berechtigt, die Annahme zu verweigern und sich auf Kosten des AN anderweitig einzudecken. Die Lieferung ist erfolgt, wenn die Sendung bei dem Besteller eingegangen und als einwandfrei befunden worden ist.

3.
Der AN übernimmt die Gewähr für bestes Material, gute sachgemäße und saubere Arbeit, zweckmäßige Konstruktion, Anordnung und einwandfreies Arbeiten aller die Lieferung umfassenden Teile mindestens für die Dauer eines Jahres, gerechnet vom Eingang der Ware, sofern nicht in besonderen technischen Bedingungen des AG anderes vereinbart ist. Treten in der angegebenen Zeit infolge schlechten oder minderwertigen Materials, fehlerhafter Konstruktion oder Anordnung sowie unsachgemäßer Herstellungsweise Mängel auf, so hat der AN nach Aufforderung in angemessener Frist auf seine Kosten nach Wahl des AG die Mängel zu beseitigen oder Ersatz zu stellen. Ergebnisloser Fristablauf berechtigt den AG, die Beseitigung der Mängel auf Kosten des AN anderweitig zu veranlassen. Der Lieferant hat zu beweisen, daß die Mängel nicht auf die vorstehend genannten Ursachen zurückzuführen sind. Durch die Abnahme der Lieferung sowie durch die Bezahlung des Rechnungsbetrages ist der AN von der ihm nach den Bedingungen oder Gesetzen obliegenden Gewährleistungen für die Güte, Haltbarkeit und vertragsgemäße Leistungsfähigkeit der Lieferung nicht befreit.

Die Gewähr erstreckt sich auch auf alle der Lieferung beigegebenen oder nachträglich beim Lieferanten bestellten Ersatzteile. Für letztere beginnt die Gewährleistungspflicht mit dem Tage der Lieferung. Die Verjährung von Ansprüchen und der Fristablauf für die Ausübung von Rechten bei mangelnder Lieferung ist während der Gewährzeit gehemmt.

4.
Die Lieferung ist in der Regel sofort nach Empfang zu beanstanden. Durch spätere Mängelrügen entsteht kein Nachteil, wenn die Mängel im ordnungsgemäßen Geschäftsgang erst später entdeckt werden, § 377 HGB gilt insoweit nicht.

5.
Eine VerIetzung der Auftragsbedingungen berechtigt den Besteller, Ersatz für die dadurch entstehenden Unkosten und Schäden oder Rücktritt vom Vertrag zu verlangen.

6.
Der AN verpflichtet sich, das ihm zur Verarbeitung übergebene Material oder die ihm zur Benutzung übergebenen Gegenstände, Unterlagen und Zeichnungen sorgfältig aufzubewahren. Die beigestellten Teile bleiben auch dann Eigentum des AG, wenn sie in die zu liefernden Gegenstände eingebaut oder mit anderem Material verbunden worden sind.

Modelle, Zeichnungen und Muster sind sofort nach Lieferung kostenfrei zurückzusenden. Vervielfältigung oder Veränderung ist untersagt und macht schadensersatzpflichtig.

7.
Die Kosten für den gebrauchsfertigen Anschluß von Geräten sind im Preis enthalten, wenn im Einzelfall nicht schriftlich andere Vereinbarungen getroffen werden.

8.
Im übrigen gelten die allgemeinen Bestimmungen für die Ausführung von Leistungen (VOL-B).

9.
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist für beide Teile Mannheim.

Ergänzende Bedingungen für energetisch betriebene medizinische Geräte:

Med.-techn. Geräte müssen den am Tag der Lieferung gültigen Bestimmungen der MedGV entsprechen.

Der Auftrag wird unter der Voraussetzung erteilt, daß die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen aus den zur Zeit der Lieferung geltenden Gesetzen, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und Regeln der Technik eingehalten sind und vorgeschriebene Sicherheitseinrichtungen und Schutzeinrichtungen mitgeliefert werden.

Vorgeschriebene Bau- und Schaltpläne, Meßprotokolle, Lage- und Revisionspläne, Prüf- und Zulassungsbescheinigungen in deutscher Sprache sind mitzuliefern.

Jedes med.-techn. Gerät muß von der zuständigen Behörde der Bauart nach zugelassen sein. Ein Abdruck dieser Bescheinigung ist beizufügen.

Für medizinische Geräte, die am 1. 1. 1986 hergestellt oder mit deren serienmäßiger Herstellung begonnen worden ist, muß eine Bescheinigung einer Prüfstelle oder eines Sachverständigen über eine auf den Gerätetyp und die Bauart beschränkte vereinfachte sicherheitstechnische Prüfung vorgelegt werden. Das Gerät ist entsprechend dem Prüfergebnis kostenlos umzurüsten. Ist eine Umrüstung nicht möglich, ist das Gerät zum vollen Preis zurückzunehmen.

Es muß eine Aufstellung beigefügt werden über Umfang und Fristen sicherheitstechnischer Kontrollen, Inspektionen und Wartungen mit Kostenangaben.

Bei Erlöschen, Widerruf oder Rücknahme der Bauartzulassung nach § 5 MedGV ist dem Betreiber des beauftragten Gerätes unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Bekanntmachung im Bundesanzeiger entbindet nicht von dieser Mitteilungspflicht.

Gebrauchsanweisung (Bedienungsanleitung) in zweifacher Ausfertigung, ggf. technische Beschreibung und Sicherheitshinweise für Aufstellung und Betrieb des Gerätes/der Anlage in deutscher Sprache sind beizufügen.

Deutschsprachige Beschriftung der Bedienungselemente und Betätigungseinrichtungen oder Kennzeichnung durch eindeutige, sinnfällige Symbole ist Bedingung.

Bei Anlieferung muß der Hersteller bzw. der Lieferant das Gerät am Betriebsort einer Funktionsprüfung unterziehen und den für den Betrieb des Gerätes Verantwortlichen anhand der Gebrauchsanweisung in die Handhabung des Gerätes einweisen.

Die Einhaltung der Auftragsbedingungen ist schriftlich mit dem Angebot zu bestätigen.
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